
GLEITENDE ARBEITSZEIT ! Bitte Besuche nur nach Vereinbarung. Anrufe möglichst montags bis donnerstags in der Zeit 
 von 8:30 - 12:00 Uhr und von 13:30 - 15:30 Uhr, freitags in der Zeit von 8:30 - 12:00 Uhr. 
 Luisenplatz 10 • 65185 Wiesbaden • Telefon (0611)368-0 • Telefax (0611)368-2099 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

HESSISCHES KULTUSMINISTERIUM 
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An die  

Staatlichen Schulämter 

 Aktenzeichen:  II A 4.2 – 170/326-149 

Durchwahl: 0611–368 2231 / 2225 

Fax: 0611–368 1231 

E-Mail: a.moell@hkm.hessen.de 

Datum: 17. November 2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Betr.: Klassenfahrten 

Bezug.: 1. Erlass „Schulwanderungen, Schulfahrten, internationale Begegnungs- und Austausch-
fahrten, Fahrten in die Herkunftsländer“ – vom 30.10.1995, in der Fassung vom 
16.06.1999 (ABl. 7/99 S. 654) 

2. Erlass „Schulwanderungen und Schulfahrten“ – vom 15.09.2003 (ABl. 10/03 S. 749) 

3. Hinweise für Lehrkräfte, Eltern sowie Schülerinnen und Schüler zum Erlass „Schulwan-
derungen und Schulfahrten“ vom 15.09.2003 (ABl. 10/03 S. 745) 

 
 
 
 
 
 
Schulwanderungen und Schulfahrten sollen gemeinsame neue Erfahrungen und Er-

lebnisse und den Gemeinschaftssinn fördern. 

Immer häufiger erreichen Schulen Angebote kommerzieller Veranstalter, die „erleb-

nispädagogische“ Fahrten im Paket vorsehen. Hierbei können auch „Events“ oder 

sportliche Veranstaltungen miteingeschlossen sein, die vom Personal des Veranstal-

ters geleitet und betreut werden. 

Bei der Überprüfung der Anträge auf Genehmigung solcher Fahrten werden die Schul-

leiterinnen und Schulleiter besonders zu gewichten haben, ob es sich hierbei nicht um 

organisierte Freizeitveranstaltungen handelt.  

Bei Fahrten, bei denen sich Schülergruppen oder gar die einzelne Schülerin bzw. der 

einzelne Schüler einwählen können, der Unterrichtsbezug und die Unterrichtsvorbe-



- 2 - 

 

 

 
 

reitung nur allgemein zu belegen sind, werden die generellen Zielsetzungen von 

Schulwanderungen und Schulfahrten nicht erreicht. 

Bei ein- oder mehrtägigen Veranstaltungen mit sportlichem Schwerpunkt muss in je-

dem Falle eine Lehrkraft der Schule als Aufsichtsperson mit entsprechender Qualifika-

tion am Durchführungsort zugegen sein. Ihr obliegt die Gesamtverantwortung für die 

Veranstaltung. 

Es reicht unter aufsichtsrechtlichen Gesichtspunkten im Hinblick auf eine schulische 

Veranstaltung daher nicht aus, dass der Anbieter geschultes Personal zur Verfügung 

stellt! 

Ich bitte, die Schulen entsprechend zu informieren. 

Im Auftrag 
 
 

 
Paul 
 


